
Antrag zum 47. Bundesparteitag der  
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ  
  
  
Antragsteller:  
Landesvorstand Hessen  
  
Antrag:  
Der Bundesparteitag beschließt die Änderung des § 11 der Bundessatzung wie folgt:  
  
§ 11.1 wird um Punkt g) Rat der Landesvorstände ergänzt.  
  
Begründung:  
Bisher sind unter § 11.1 solche Gruppierungen benannt, die Anträge an den 
Bundesparteitag stellen können. Der "Rat der Landesvorstände" wird derzeit nicht 
namentlich unter § 11.1 erwähnt, kann also keine Anträge an den Bundesparteitag 
stellen.  
Dies soll mit dem vorliegenden Antrag geändert werden, wodurch der "Rat der 
Landesvorstände" mehr Kompetenzen erhält und seine Arbeitsweise gestärkt 
werden kann.  
  
  
gezeichnet im Namen des Landesvorstands Hessen:  
  
  
  
  
          
             Alexander Fritz  
1. Landesvorsitzender            2. Landesvorsitzender  


